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Unabhängige Wählergemeinschaft Prenzlauer Berg / UWP
Satzung der UWP
Die Gründungsversammlung der „Unabhängigen Wählergemeinschaft Prenzlauer Berg“ vom 10.05.2006 hat die nachfolgende Satzung beschlossen:

1. Name und Sitz

a) Die „Unabhängige Wählergemeinschaft Prenzlauer Berg“ ist ein freier und parteienunabhängiger Zusammenschluss von Bürgerinnen und Bürgern in Berlin.

b) Sitz der Wählergemeinschaft ist Pankow, Ortsteil Prenzlauer Berg.

2. Zweck der Wählergemeinschaft

a) Die „Unabhängige Wählergemeinschaft Prenzlauer Berg“  will mit einem eigenen Programm zu Wahlen im Bezirk Prenzlauer Berg antreten. Sie will insbesondere:

b) die berechtigten Interessen von Bürgerinitiativen und Bürgern vertreten, die sich für nachhaltige Stadtentwicklung, soziale und ökologische Ziele einsetzen 

c) betroffene Bürger umfassend und aktuell informieren und über die Möglichkeiten der Einflussnahme auf Verwaltungs- und Politikentscheidungen aufklären, damit demokratischer Dialog kein Feigenblatt bleibt in Pankow

d) eine demokratische Stadtkultur, Transparenz, echte Bürgerbeteiligung und  Gleichbehandlung aller Bürgerinnen und Bürger.

e) die entsprechenden Gremien wie Parlament, Ausschüsse und Bezirksvertretungen sollen zur Durchsetzung der bezeichneten Ziele durch parlamentarische und außerparlamentarische Vertretung und Mitarbeit genutzt werden

3. Mitgliedschaft

a) Mitglied kann jeder wahlberechtigte Bürger werden, sofern er keiner anderen politischen Partei angehört. Die Mitgliedschaft ist schriftlich oder zu Protokoll zu erklären. Der Vorstand entscheidet über die Aufnahme.

b) Die Mitgliedschaft endet mit schriftlich erklärtem Austritt oder durch Ausschluss, über den die Mitgliederversammlung mit 2/3 Mehrheit der anwesenden Mitglieder beschließt.

c) Der Ausschluss eines Mitglieds kann durch den Vorstand erfolgen, wenn ein Mitglied vorsätzlich gegen die Satzung, die Beschlüsse oder gegen das Interesse der Wählergemeinschaft verstößt, oder das Ansehen der Wählergemeinschaft in der Öffentlichkeit vorsätzlich schädigt. Vor dem Ausschluss ist dem Mitglied Gelegenheit zur Darstellung seiner Position zu geben. Der Ausschluss wird erst durch die Entscheidung der Mitgliederversammlung verbindlich.

4. Organe

Organe der „Unabhängigen Wählergemeinschaft Prenzlauer Berg“ sind

a) die Mitgliederversammlung und

b) der Vorstand

a) Die Mitgliederversammlung

tritt bei Bedarf, mindestens jedoch ein Mal jährlich zusammen. Sie wird durch den Vorstand einberufen, der die Versammlung leitet. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn ordnungsgemäß geladen ist. Sie wählt mit einfacher Stimmenmehrheit, Stimmengleichheit gilt als Ablehnung.

Die Mitgliederversammlung beschließt:

1.) über die Erhebung von Kostenbeiträgen sowie deren Höhe. Die Mitgliedsbeiträge sind gemäß Vorstandsbeschluss zu erheben.

2.) über Satzungsänderungen. Dies bedarf einer Anwesenheit von 2/3 der eingetragenen Mitglieder. Ist diese erforderliche Mitgliederzahl nicht anwesend, so ist binnen zwei Wochen, unter Angabe der Tagesordnung, eine neue Mitgliederversammlung einzuberufen, die dann beschlussfähig ist. Eine Satzungsänderung bedarf in der beschlussfähigen Versammlung einer 2/3 Mehrheit der anwesenden Mitglieder.

3.) die Kandidaten für die Kommunalwahl in geheimer Abstimmung.

Die Mitgliederversammlung wählt den Vorstand für die Dauer von einem Jahr.

b) Der Vorstand

Die Mitglieder des Vorstands sind gleichberechtigt und regeln die Geschäftsleitung unter sich. Der Vorstand kann weitere Mitglieder für besondere Aufgaben benennen. Er führt die Geschäfte der Gemeinschaft und beaufsichtigt die Tätigkeiten seiner Abteilungen.

Er ist beschlussfähig mit einfacher Mehrheit.

Der Vorstand ist gegenüber der Mitgliederversammlung rechenschaftspflichtig. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

5. Wahlen und Abstimmungen

Abstimmungen erfolgen offen, wenn kein Widerspruch erfolgt.

Wahlen sind grundsätzlich geheim durchzuführen.

Aufstellung der Kandidaten mit einfacher Mehrheit in geheimer Wahl.

6. Ladungsfristen

Die Ladungsfrist für die Mitgliederversammlung beträgt 7 Tage. Sie hat schriftlich, unter Mitteilung der Tagesordnung zu erfolgen.

In dringenden Fällen kann die Ladungsfrist auf 3 Tage verkürzt werden.

7. Auflösung

Die Auflösung der „Unabgängigen Wählergemeinschaft Prenzlauer Berg“ bedarf eines 2/3 - Beschlusses der Mitgliederversammlung mit einer Teilnahme von 2/3 der Mitglieder.

Der Antrag auf Auflösung muss aus der Einladung erkennbar sein.

8. Verwendung von Mitteln

Die Beiträge dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Bei Auflösung entscheidet die Mitgliederversammlung über den Verbleib des Überschusses.

9. Inkrafttreten

Die Satzung wurde am 10.05.2006 von der Mitgliederversammlung per einfacher Mehrheit angenommen und ist seitdem in Kraft.
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